
444 Fritz Rörig,

in langsamem Übergang erreichte, Erwerb der Marktbaulich­

keiten durch die bürgerliche Oberschicht *), Aufkauf von städtischem 
Areal, wie in Straßburg, damit begann man in Lübeck: Eigen­
tum der Marktbaulichkeiten in Hand der Oberschicht, Freiheit 
von stadtherrlichem Arealzins; statt dessen Parzellierung durch und 

zugunsten einzelner grundbesitzender Kamillen. Ebensowenig 
wie man stadtherrliches Eigentum an Marktbaullchkeiten und 
primäre Kirchspieleinteilung und Sondergemeinden?) in den 

kolonialen Osten mit hinüber schleppte, als man zur Gründung 
Lübecks schritt, hat man für das Liegenschaftsrecht „mit dem 
Loester Stadtrecht die eigentümlich verwickelte Grundstruktur 
der alten Städte übernommen"?) L. v. Winterfeld korrigiert 

sich später selbst, indem auch sie feststellt, daß es in Lübeck 
„nur privatrechtlich clowini areae" gab?) Damit ist eigent­
lich alles wesentliche von ihr zugegeben; denn dieser Satz be­

deutet: es gab keinen stadtherrlichen Wortzins, und das Eigen­
tum Heinrichs des Löwen muß dann logischerweise vorher, 
und zwar selbstverständlich nicht in irgendeiner „Leiheform". An

h Auch L. v. Winterfeld a. a. G. Ss417 zieht die Verhältnisse des 
Kölner Marktes heran, aber m. E. nicht zutreffend. Das Entscheidende 
ist, daß in Köln vor 1160 bereits bürgerliches Marktbudeneigentum vor- 
kommt, aber sich noch nicht ganz durchgesetzt hat.

h Etwas grundsätzlich anderes ist es, wenn wie in Braunschweig, 
Rostock, Königsberg usw. verschiedene selbständige „Städte" mit je einem eige­
nen Markt usw. im Verlauf des Stadtausbaus entstehen und diese 
dann später sich vereinigen.

b) L. v. Winterfeld a. a. G. S.439. In Flandern hatten Brügge
und Gent, Städte, in denen ursprünglich Arealzins an den 5tadtherrn zu 
zahlen war, bereits 1127 oder unmittelbar davor, erreicht, daß der Zins an 
den Stadtherrn in kvegfall kam. vgl. Des Marez, Stucks sur Is, propriötö 

koneidrv äans Iss villes ckn mo^eu-LM (1898) S. 23f.; ein Werk, das eine 
Höhe wissenschaftlicher Gesinnung aufweist, wie sie nicht gerade häufig ist. 
Mit vollem Recht spricht Des Marez davon, daß die Befreiung von 
diesem Zins an der Spitze des politischen Programms dieser Bürgerschaften 
stand. Es würde eine weitere verkennung des Sinns der Gründung Lübecks 
bedeuten, wenn man trotzdem von der gänzlich unbeweisbaren Annahme, 
es müsse in Lübeck ursprünglich einen Zins an den Stadtherrn gegeben 
haben, als der nächstliegenden ausgeht. vgl. auch meine Ausführungen 
in den hans.Gbll. 58 (1933), 26ff.
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